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Aufzuhebende Satzung

Sanierungssatzung 2001
Abschluss der Stadterneuerung in Westhagen

In den Jahren 2021 und 2022 konnten mit zwei Verkehrsmaßnahmen am südlichen Dresdener Ring die letzten Sanierungsprojekte in
Westhagen fertig gestellt werden.
Zuvor sind - neben diversen Wettbewerben, Planungskonzepten und kleineren Maßnahmen - insgesamt 13 Bauvorhaben umgesetzt
worden, darunter die „Gärten der Nationen“ mit der Stadtachse als Mittelpunkt (2004 - 2011), der Bürgersaal im Freizeit- und
Bildungszentrum (2009), die neue Halberstädter Straße Nord (2016) und der Rückbau der Wohnanlage Dessauer Straße 14-34
(2018 - 2020) als Voraussetzungen für den Neubau des Einkaufszentrums.

Insgesamt sind Fördermittel des Bundes, des Landes Niedersachsen und der Stadt Wolfsburg in Höhe von mehr als 14,7 Millionen
Euro sowie ca. 1,2 Mio. Euro an sanierungsbedingten Einnahmen in den Erneuerungsprozess geflossen.

Aufhebung der Sanierungssatzung

Nach Durchführung der Sanierungsmaßnahme und Beendigung der Städtebauförderung mit Ablauf des Jahres 2022 beabsichtigt die
Stadt Wolfsburg nun, die Satzung über die städtebauliche Sanierungsmaßnahme „Wolfsburg- Westhagen“ aufzuheben.

Da die Aufhebung der Sanierungssatzung nach § 162 Absatz 2 des Baugesetzbuchs (BauGB) durch eine neue Satzung ergeht, wird
von der „Sanierungsaufhebungssatzung“ gesprochen.

Bevor der Rat der Stadt Wolfsburg - voraussichtlich im Mai 2023 - den Beschluss über die Aufhebungssatzung fasst, erfolgt eine
Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger Öffentlicher Belange. Dieses Plakat dient der Information der Bürgerinnen und Bürger
über die anstehende Aufhebung der Sanierungssatzung.

Der Rat der Stadt Wolfsburg hatte im Dezember 2000 das Sanierungsgebiet Westhagen förmlich festgelegt (Beschlussvorlage Nr.
1655, Rat vom 06.12.2000). Die Sanierungssatzung trat am 15.02.2001 durch ortsübliche Bekanntmachung in Kraft. Mit dem
Ratsbeschluss vom 14.06.2006 (Beschlussvorlage Nr. 1554, Bekanntmachung am 28.07.2006) über die erste Änderung der
Sanierungssatzung war das Sanierungsgebiet insgesamt deutlich verkleinert worden. Daneben wurden mehrere Wohnanlagen und
die dazu gehörigen Grundstücke am Dresdener Ring, in der Cottbusser Straße, in der südlichen Halberstädter Straße und am
Stralsunder Ring mit in das Sanierungsgebiet aufgenommen.

Wegen der erfolgten Änderung der ursprünglichen Sanierungssatzung ist die Sanierungssatzung aus dem Jahr 2001 in der Fassung
der 1. Änderung von 2006 aufzuheben.

Rechtsfolgen der Aufhebung

Die Rechtsfolgen der Aufhebung sind

- der Wegfall der Genehmigungspflichten gemäß den §§ 144, 145 BauGB,

- die Löschung der Sanierungsvermerke aus den Grundbüchern (§ 162 Abs. 3 BauGB),

- der Wegfall der steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten nach den §§ 7h, 10f und 11a des Einkommensteuergesetzes (EStG) und

- die Erhebung von Ausgleichsbeträgen (§§ 154 ff. BauGB) durch Bescheid, sofern diese nicht zuvor abgelöst worden sind (§ 154 Abs. 4 BauGB).

Haben Sie Fragen zur Planung?
Auskunft zum Entwurf der Aufhebungssatzung wird in den Zimmern 313 und 314 während der folgenden Zeiten erteilt:

Montag und Dienstag  08:30 Uhr - 12:00 Uhr und 13:00 Uhr - 16:30 Uhr
Mittwoch und Freitag   08:30 Uhr - 12:00 Uhr
Donnerstag 08:30 Uhr - 12:00 Uhr und 13:00 Uhr - 17:30 Uhr

Bei Fragen zum Satzungsentwurf wird um vorherige Terminabstimmung unter 05361 28- 2165 gebeten.

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen unter der Internetadresse https://mein.wolfsburg.de/beteiligungen/aufhebung-satzung-sanierungsgebiet-westhagen
abgegeben werden. Stellungnahmen können auch schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Wolfsburg, Geschäftsbereich Stadtplanung und Bauberatung, Porschestraße 49,
38440 Wolfsburg vorgebracht werden.

Die Stadt Wolfsburg informiert, dass gemäß Europäischer Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) personenbezogene Daten wie Name, Adressdaten sowie E-Mail-Adresse mit
der Abgabe von Stellungnahmen gem. Art. 6 Absatz 1c EU-DSGVO für die gesetzlich bestimmten Dokumentations- und Informationspflicht genutzt und gespeichert werden.
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